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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und
saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1) in deutsches Recht,
soweit die Umsetzung nicht durch Verordnung erfolgt. Er enthält die zur Umset-
zung erforderlichen gesetzlichen Regelungen.

Durch die Änderungen werden insbesondere folgende Anforderungen der Richt-
linie 2008/50/EG umgesetzt:

– Information der Öffentlichkeit;

– Ablösung von Aktionsplänen durch Pläne für kurzfristig zu ergreifende Maß-
nahmen;

– Luftreinhaltepläne bei Überschreitung von Zielwerten.

B. Lösung

Annahme des Gesetzentwurfs.

C. Alternativen

Keine

Das Gesetzgebungsvorhaben trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Entwick-
lung bei. Die Festsetzung anspruchsvoller Immissionswerte für Luftschadstoffe
schafft die Grundlage für eine weitere Verbesserung des Schutzes der menschli-
chen Gesundheit. Dies ist vor dem Hintergrund der sozialen Verantwortung auch
gegenüber künftigen Generationen geboten und verbessert darüber hinaus lang-
fristig die Bedingungen für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volkswirt-
schaft.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch das Achte Gesetz zur Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes keine zusätzlichen Kosten.
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2. Vollzugsaufwand

Für Bund, Länder und Gemeinden wird sich der Vollzugsaufwand durch das
Achte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht erhö-
hen.

E. Sonstige Kosten

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unternehmen, entstehen durch
diesen Gesetzentwurf keine zusätzlichen Kosten. Auswirkungen auf Einzelprei-
se, das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu
erwarten.

F. Bürokratiekosten

Das Achte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes enthält
keine Informationspflichten für die Wirtschaft, für Bürgerinnen und Bürger so-
wie für die Verwaltung.
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Anlage 1

Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Vom …

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes*

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I
S. 3830), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 47 wie folgt
gefasst:

„§ 47 Luftreinhaltepläne, Pläne für kurzfristig zu ergrei-
fende Maßnahmen, Landesverordnungen“.

2. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Nummer 2 wird die Angabe „Satz 3“
durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt.

b) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „sowie im Übri-
gen unbeschadet der Anforderungen nach Absatz 8 öf-
fentlich bekannt zu machen“ gestrichen.

3. In § 40 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Luftreinhalte-
oder Aktionsplan“ durch die Wörter „Luftreinhalteplan
oder ein Plan für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen“
ersetzt.

4. In § 46a Satz 2 werden die Wörter „als Immissionswerte“
gestrichen und nach dem Wort „festgelegten“ die Wörter
„Informations- oder“ eingefügt.

5. § 47 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 47
Luftreinhaltepläne, Pläne für kurzfristig zu er-
greifende Maßnahmen, Landesverordnungen“.

b) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Satz 1 gilt entsprechend, soweit eine Rechtsverord-
nung nach § 48a Absatz 1 zur Einhaltung von Zielwer-

ten die Aufstellung eines Luftreinhalteplans regelt.
Die Maßnahmen eines Luftreinhalteplans müssen ge-
eignet sein, den Zeitraum einer Überschreitung von
bereits einzuhaltenden Immissionsgrenzwerten so
kurz wie möglich zu halten.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Besteht die Gefahr, dass die durch eine Rechts-
verordnung nach § 48a Absatz 1 festgelegten
Alarmschwellen überschritten werden, hat die zu-
ständige Behörde einen Plan für kurzfristig zu er-
greifende Maßnahmen aufzustellen.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „Aktionsplan“ durch das
Wort „Plan“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Wörter „Aktionspläne kön-
nen“ durch die Wörter „Ein Plan für kurzfristig zu
ergreifende Maßnahmen kann“ ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „ihrer Aufstellung“
durch die Wörter „der Aufstellung von Plänen
nach den Absätzen 1 und 3“ ersetzt.

bb) Satz 4 wird gestrichen.

e) Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 5b eingefügt:

„(5b) Werden nach Absatz 2 Pläne für kurzfristig zu
ergreifende Maßnahmen aufgestellt, macht die zustän-
dige Behörde der Öffentlichkeit sowohl die Ergebnis-
se ihrer Untersuchungen zur Durchführbarkeit und
zum Inhalt solcher Pläne als auch Informationen über
die Durchführung dieser Pläne zugänglich.“

6. In § 50 Satz 2 wird das Wort „Immissionsgrenzwerte“
durch die Wörter „Immissionsgrenzwerte und Zielwerte“
ersetzt.

7. In § 67 Absatz 10 werden die Wörter „Abs. 5 Satz 4 und“
gestrichen.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luft-

qualität und saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1).
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung des Achten Gesetzes zur Änderung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie
2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für
Europa (Abl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1) in deutsches Recht,
soweit die Umsetzung nicht durch eine Verordnung erfolgt.
Er enthält die zur Umsetzung erforderlichen gesetzlichen
Regelungen.

II. Wesentlicher Inhalt des Achten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Durch den Gesetzentwurf werden in Artikel 1 sechs Para-
graphen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes geändert.
Durch die Änderungen werden insbesondere folgende An-
forderungen der Richtlinie 2008/50/EG umgesetzt:

– Information der Öffentlichkeit;

– Ablösung von Aktionsplänen durch Pläne für kurzfristig
zu ergreifende Maßnahmen;

– Luftreinhaltepläne bei Überschreitung von Zielwerten.

Artikel 2 enthält die Regelung zum Inkrafttreten.

III. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Die Regelungen des Gesetzentwurfs betreffen die Luftrein-
haltung, die nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 des Grund-
gesetzes in die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz
des Bundes fällt.

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
Union

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Vorgaben der
durch die jeweiligen Rechtsvorschriften umgesetzten Richt-
linien, Verordnungen und Entscheidungen sowie mit den
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts im Übrigen.

V. Alternativen/Nachhaltige Entwicklung

Andere Möglichkeiten bestehen nicht, da zwingende ge-
meinschaftsrechtliche Vorgaben umgesetzt werden müssen.

Das Gesetzgebungsvorhaben trägt wesentlich zu einer nach-
haltigen Entwicklung bei. Die Festsetzung anspruchsvoller
Immissionswerte für Luftschadstoffe schafft die Grundlage
für eine weitere Verbesserung des Schutzes der mensch-
lichen Gesundheit. Dies ist vor dem Hintergrund der sozialen
Verantwortung auch gegenüber künftigen Generationen ge-
boten und verbessert darüber hinaus langfristig die Bedin-
gungen für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volks-
wirtschaft.

VI. Finanzielle Auswirkungen des Gesetzentwurfs

1. Kosten für die öffentlichen Haushalte

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch diesen
Gesetzentwurf keine zusätzlichen Kosten.

2. Kosten für die Wirtschaft und die Preiswirkungen

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unterneh-
men, entstehen durch diesen Gesetzentwurf keine zusätz-
lichen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preis-
niveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind
nicht zu erwarten.

VII. Bürokratiekosten

1. Unternehmen

Der Gesetzentwurf enthält keine Informationspflichten für
die Wirtschaft.

2. Bürgerinnen und Bürger

Der Gesetzentwurf enthält keine Informationspflichten für
Bürgerinnen und Bürger.

3. Verwaltung

Der Gesetzentwurf enthält keine zusätzlichen Informations-
pflichten für die Verwaltung.

VIII. Auswirkungen auf die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden ge-
mäß § 2 des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleichG) und
§ 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministe-
rien (GGO) anhand der Arbeitshilfe der Interministeriellen
Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming bei der Vorbereitung
von Rechtsvorschriften“ und anhand des im federführenden
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit intern erarbeiteten Prüfschemas für ein Gender
Impact Assessment (Prüfung der Auswirkungen auf Ge-
schlechter) geprüft.

Der Gesetzentwurf hat keine gleichstellungsspezifischen
Auswirkungen.

IX. Zeitliche Geltung/Befristung

Eine Befristung des Gesetzes kommt nicht in Betracht, da
unbefristet geltende gemeinschaftsrechtliche Vorgaben um-
gesetzt werden.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes)

Artikel 1 enthält die zur Umsetzung der Richtlinie
2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft in Europa
erforderlichen Anpassungen des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes.

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung der Überschrift
in § 47.
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Zu Nummer 2 (§ 10)

Die Änderungen dienen der Korrektur von zwei Redaktions-
versehen, die im Rahmen des Gesetzes über die Öffentlich-
keitsbeteiligung in Umweltangelegenheiten nach der EG-
Richtlinie 2003/35/EG (Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz)
erfolgten.

Zu Nummer 3 (§ 40)

Die Änderung der Vorschrift ist zur Umsetzung von Artikel 24
der Richtlinie 2008/50/EG erforderlich. Von der Richtlinie
2008/50/EG wird der bisherige Begriff der „Aktionspläne“
für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen nicht mehr im
Regelungsteil verwendet, so dass auch das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz entsprechend angepasst wird.

Zu Nummer 4 (§ 46a)

Die Änderung der Vorschrift ist zur Umsetzung der Artikel 19
und 26 der Richtlinie 2008/50/EG erforderlich. Die Richt-
linie 2008/50/EG bestimmt ausdrücklich, dass die Öffent-
lichkeit auch über die Überschreitung von festgelegten Infor-
mationsschwellen unverzüglich zu informieren ist.

Zu Nummer 5 (§ 47)

Mit der Änderung in Buchstabe a wird die Überschrift des
§ 47 an die neue Begrifflichkeit angepasst.

Die Ergänzung in Absatz 1 durch die Änderung in Buch-
stabe b dient der Umsetzung von Artikel 23 Absatz 1 Unter-
absätze 1 und 2 der Richtlinie 2008/50/EG. Mit dem neuen
Satz 2 wird die Pflicht (soweit diese in einer Rechtsverord-
nung nach § 48a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ge-
regelt ist) zur Aufstellung von Luftreinhalteplänen bei Über-
schreitung von Zielwerten (etwa PM2,5) eingeführt. Daneben
wird geregelt, dass die Maßnahmen eines Luftreinhaltepla-
nes geeignet sein müssen, den Zeitraum einer Überschrei-
tung von bereits einzuhaltenden Immissionsgrenzwerten so
kurz wie möglich zu halten.

Die Änderung in Absatz 2 durch Buchstabe c dient der Um-
setzung von Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2008/50/EG.

Von der Richtlinie 2008/50/EG wird der bisherige Begriff
der „Aktionspläne“ für kurzfristig zu ergreifende Maßnah-
men nicht mehr im Regelungsteil verwendet, so dass auch
das Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechend angepasst
wird.

Die Änderung in Absatz 5 Satz 2 durch die Änderung in
Buchstabe d ist eine Folgeänderung zur Einführung eines
neuen Absatzes 5b. Die Streichung des Satzes 4 dient der
Rechtsbereinigung und hat keine inhaltliche Änderung zur
Folge, da sich der Regelungsgehalt bereits aus Absatz 5a er-
gibt.

Die Einfügung eines neuen Absatzes 5b durch die Änderung
in Buchstabe e dient der Umsetzung von Artikel 24 Absatz 3
der Richtlinie 2008/50/EG. Soweit ein Plan für kurzfristig zu
ergreifende Maßnahmen aufgestellt wurde, hat die zustän-
dige Behörde der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Unter-
suchungen zur Durchführbarkeit und zum Inhalt solcher
Pläne sowie auch Informationen über die Durchführung die-
ser Pläne zugänglich zu machen. Zur Öffentlichkeit gehören
insbesondere Umweltschutzorganisationen, Verbraucherver-
bände, Interessenvertretungen empfindlicher Bevölkerungs-
gruppen, andere mit dem Gesundheitsschutz befasste Stellen
sowie betroffene Wirtschaftsverbände. Dies wird in § 30 der
Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-
höchstmengen klargestellt.

Zu Nummer 6 (§ 50)

Die Ergänzung der Vorschrift dient der Umsetzung von Arti-
kel 18 der Richtlinie 2008/50/EG.

Zu Nummer 7 (§ 67)

Redaktionelle Folgeänderung zur Streichung von § 47 Ab-
satz 5 Satz 4.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Artikel 2 enthält die Inkrafttretensvorschrift des Achten Ge-
setzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Rege-
lungsvorhabens auf Bürokratiekosten geprüft, die durch In-
formationspflichten begründet werden.

Mit dem Regelungsvorhaben werden für Wirtschaft, Bürge-
rinnen und Bürger keine Informationspflichten eingeführt,
geändert oder aufgehoben.

Der Normenkontrollrat hat daher im Rahmen seines gesetz-
lichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das Regelungs-
vorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 866. Sitzung am 12. Februar 2010
beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe aa (§ 47 Absatz 2 Satz 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa
ist § 47 Absatz 2 Satz 1 wie folgt zu fassen:

„Besteht die Gefahr, dass die durch eine Rechtsverord-
nung nach § 48a Absatz 1 festgelegten Alarmschwellen
überschritten werden, hat die zuständige Behörde einen
Plan für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen aufzustel-
len, soweit die Rechtsverordnung dies vorsieht.“

B e g r ü n d u n g

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht in § 47
Absatz 2 Satz 1 über eine 1:1-Umsetzung von EU-Recht
hinaus.

Artikel 24 Absatz 1 Satz 3 i. V. m. Artikel 24 Absatz 2 der
EU-Richtlinie 2008/50/EG erfordert bei der Gefahr einer
Überschreitung der Alarmschwelle für Ozon die Aufstel-
lung eines Plans über kurzfristig zu ergreifende Maßnah-
men lediglich dann, wenn unter Berücksichtigung der ge-
gebenen geographischen, meteorologischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen ein nennenswertes Potenzial
zur Minderung der Gefahr, der Dauer oder des Ausmaßes
einer solchen Überschreitung besteht. Wie die Bundes-
regierung in der Begründung zu § 28 des Entwurfs einer
39. BImSchV ausgeführt hat, ist in Deutschland ein derar-
tiges Potenzial nicht vorhanden. Die Erfahrungen haben

gezeigt, dass kurzfristige Maßnahmen die Ozonspitzen
nur sehr geringfügig oder gar nicht senken können.

2. Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c Doppelbuchstabe
aa1 – neu – (§ 47 Absatz 2 Satz 2 – neu – BImSchG)

In Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c ist nach Doppel-
buchstabe aa folgender Doppelbuchstabe aa1 einzufügen:

,aa1) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Besteht die Gefahr, dass durch eine Rechtsverord-
nung nach § 48a Absatz 1 festgelegte Immissions-
grenzwerte oder Zielwerte, für die die Rechtsver-
ordnung dies vorsieht, überschritten werden, kann
die zuständige Behörde einen Plan für kurzfristig zu
ergreifende Maßnahmen aufstellen.“‘

B e g r ü n d u n g

Die Richtlinie 2008/50/EG sieht in Artikel 24 Absatz 1
Satz 2 die Möglichkeit vor, Pläne für kurzfristig zu ergrei-
fende Maßnahmen bei Gefahr einer Grenzwert- oder Ziel-
wertüberschreitung hinsichtlich bestimmter Stoffe zu er-
stellen.

Dies findet sich zwar in einem, dem Bundesrat noch nicht
vorliegenden Entwurf der Bundesregierung für eine Ver-
ordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-
höchstmengen – 39. BImSchV – wieder. Es ist aber zwei-
felhaft, ob eine Regelung nur in der Verordnung von der
Ermächtigungsnorm des § 48a Absatz 1 BImSchG getra-
gen würde. Um diese Zweifel auszuräumen, wird die Ver-
ordnungsermächtigung entsprechend erweitert.
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Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des
Bundesrates wie folgt:

Zu Nummer 1 (Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c
Doppelbuchstabe aa – § 47 Absatz 2 Satz 1
BImSchG)

Dem Vorschlag wird zugestimmt.

Zu Nummer 2 (Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c
Doppelbuchstabe aa1 – neu –, § 47 Ab-
satz 2 Satz 2 – neu – BImSchG)

Dem Vorschlag wird mit folgender Modifizierung zu-
gestimmt.

Dem mit dem Änderungsvorschlag des Bundesrates verfolg-
ten Anliegen stehen keine inhaltlichen Bedenken gegenüber.
Die Formulierung des Anliegens ist allerdings missverständ-
lich. Im Interesse der Rechtsklarheit ist die Vorschrift wie
folgt zu fassen:

„Besteht die Gefahr, dass durch eine Rechtsverordnung nach
§ 48a Absatz 1 festgelegte Immissionsgrenzwerte oder Ziel-
werte überschritten werden, kann die zuständige Behörde
einen Plan für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen aufstel-
len, soweit die Rechtsverordnung dies vorsieht.“
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